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der Anfrage der Abgeordneten Renoldner, Freunde und 
Freundinnen an den Bundesminister für Arbeit und Soziales 
betreffend Gesamtvertrag für Psychotherapeuten (Nr.6308/J) 

Zu den aus der beiliegenden Ablichtung der gegenständlichen 

Anfrage ersichtlichen Fragen führe ich folgendes aus: 

Zu Frage 1: 

Der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungs­

träger hat mit der Standesvertretung der Psychotherapeuten Ver­

handlungen über den Abschluß eines Gesamtvertrages geführt. Ein 

Ergebnis konnte hiebei jedoch nicht erzielt werden. Der Hauptver­

band ist aber seiner Mitteilung zufolge auch weiterhin zu Ge­

sprächen mit dem österreichischen Bundesverband für Psychotherapie 

bereit. Es liegt in der Natur von Vertragsverhandlungen, daß, wenn 

die Vorstellungen der potentiellen Vertragspartner über den Ver­

tragsinhalt allzu unterschiedlich sind, ein Vertragsabschluß nicht 

zustande kommt. Ich halte es ebenso wie der Hauptverband für ver­

fehlt, in diesem Umstand eine Diskriminierung der nichtärztlichen 

Psychotherapeuten gegenüber den Ärzten zu sehen. Die Frage der 

Änderung der gegenwärtigen Situation stellt sich mir d~her nicht. 
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Zu Frage 2: 

Das Setzen von Maßnahmen zur Gleichstellung zwischen den Psy­

chotherapeuten nach dem Psychotherapiegesetz und den "von der 

Ärztekammer anerkannten Psychotherapeuten" - gemeint sind hiermit 

wohl jene Ärzte, die die von der österreichischen Ärztekammer an­

gebotene Modul-Irr-Ausbildung absolviert haben und die Leistung 

"psychotherapeutische Medizin" erbringen - sowie insbesondere die 

Beurteilung der Frage, inwieweit eine Gleichstellung zwischen den 

genannten Berufsgruppen überhaupt erforderlich und zweckmäßig er­

scheint, fällt in den Aufgabenbereich der Bundesministerin für Ge­

sundheit, Sport und Konsumentenschutz. 

Zu Frage 3: 

Ich möchte in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam machen, 

daß sowohl der Hauptverband der österreichischen Sozialversiche­

rungsträger als auch die Krankenversicherungsträger keine Behörden 

der allgemeinen staatlichen Verwaltung, sondern Körperschaften 

öffentlichen Rechtes mit eigener Rechtspersönlichkeit sind, deren 

Geschäftsführung durch autonome Verwaltungskörper wahrzunehmen 

ist. Auf diese eigenverantwortliche Geschäftsführung, in deren 

Rahmen auch der Abschluß der vorhin erwähnten privatrechtlichen 

Verträge fällt, kann ich als Bundesminister für Arbeit und 

Soziales daher innerhalb meines gesetzlich festgelegten Aufgaben­

bereiches lediglich nach Maßgabe der Bestimmungen des Abschnit­

tes VI des Achten Teiles des ASVG über die Aufsicht des Bundes 

Einfluß nehmen. 

Diese Festlegung des Umfanges des Aufsichtsrechtes hat zur 

Felge, daß ein Eingreifen der Aufsichtsbehörde in das Recht des 

Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger und 

der Versicherungsträger, Gesamtverträge und damit auch Honorarver­

einbarungen unter Bedachtnahme auf den § 342 Abs.2 dritter Satz 

ASVG nach Möglichkeit ihren Interessenlagen gemäß und damit aus 

6163/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 4

www.parlament.gv.at



.5 

ihrer Sicht zweckmäßig zu gestalten, gesetzlich nicht gedeckt 

wäre. Es ist mir daher nicht möglich, im Rahmen der Aufsicht des 

Bundes den Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungs­

träger zu einer inhaltlich bestimmten Vorgangsweise beim Abschluß 

eines Gesamtvertrages zu verhalten. 

Der inister: 
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NrQ 6308 PJ 

1994 -03= ~ '1 

BEILj\C;':: 

ANFRAGE 

des Abgeordneten Renoldner, Freunde und Freundinnen 

an den Bundesminister für Arbeit und Soziales 

betreffend Gesamtvertrag für Psychotherapeuten 

Bereits 1990 wurde mit der Beschlußfassung des Psychotherapiegesetzes 
der Grundstein für Psychotherapie auf Krankenschein gelegt. 
Bis heute gibt es aber keinen Gesamtvertrag zwischen dem Hauptverband 
der Sozialversicherungsträger und den Psychotherapeuten. 
Es besteht" derzeit die Situation, daß verschiedene Krankenkassen (BV A, 
VA, SVA und BauernKK) mit ärztlichen Psychotherapeuten Verträge 
abgeschlossen haben, daß aber die Patienten der nichtärztlichen 
PSYChotherapeuten weiterhin nur einen Bruchteil ihrer Behandlungskosten 
erstetzt bekommen. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgende 

1)' Die oben geschilderte Situation stellt eine Diskriminierung der nicht­
ärztlichen Psychotherapeuten gegenüber den Ärzten mit 
psychotherapeutischer Weiterbildung dar. 
Wie wollen Sie eine Änderung dieser Situation erreichen? 

2) Mit welchen Schritten wolle'n Sie eine Gleichstellung zwischen den 
Psychotherapeuten nach dem Psychotherapiegesetz und den von der 
Ärztekammer anerkannten Psychotherapeuten herbeiführen? 

3) Welche Schritte werden Sie unternehmen, damit in absehbarer Zeit 
ein Gesamtvertrag zwischen Psychotherapeuten und Hauptverband 
zustande kommt, der sowohl für Patienten, Therapeuten und 
Krankenversicherungen akzeptabel ist? 
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